
 
 

 

      

 

  

 

 

Wichtige Information zu Ihrem HZV-Vertrag in Nordrhein mit der Knappschaft 

Vertragsanpassung zum 01.04.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit dem Rundschreiben vom 24.03.2020 haben wir Sie über die Vertragsanpassungen in den HZV-

Verträgen mit der AOK Rheinland/Hamburg, IKK classic, LKK, den Ersatzkassen sowie der durch die 

GWQ ServicePlus AG und spectrumK vertretenen Betriebs- und Innungskrankenkassen zum 01.04.2020 

informiert. Zusätzlich hierzu möchten wir Ihnen gerne mitteilen, dass im Rahmen der kontinuierlichen HZV-

Weiterentwicklung mit der Knappschaft folgende weitere Anpassung mit Gültigkeit zum 01.04.2020 

erfolgt ist.  

 

Die Leistung Krebsfrüherkennung Frau (01730) ist seit dem 01.04.2020 nicht mehr Bestandteil des 

HZV-Vertrages (analog zu den HZV-Verträgen mit den Ersatzkassen, der AOK Rheinland/Hamburg, IKK 

classic, GWQ ServicePlus AG und spectrumK). Die Dokumentation und Abrechnung der neuen EBM-

Leistungen zur Krebsfrüherkennung Frau mit den Gebührenordnungspositionen 01760 ff. kann somit seit 

dem 01.04.2020 auch für HZV-Versicherte über die Kassenärztliche Vereinigung erfolgen. 

 

Bitte geben Sie diese Information auch an Ihr Praxisteam weiter, vielen Dank!  

 

Weitere Informationen sowie alle Anpassungen an den HZV-Verträgen stehen bereits auf 
https://www.hzv.de/hausarztvertraege/hzv-vertraege-schnellsuche.html unter den Vertragsunterlagen 
bereit.  

 
Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen unter der Servicehotline 02203 / 5756 1111 oder unter 

kundenservice@haevg-rz.de gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr HZV-Service-Team 

 

 

 

HÄVG AG, Edmund-Rumpler-Str. 2, 51149 Köln 
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